
Verwendungshinweise zur Nutzung der  
„Roth Schutzhaube MT“ 

 

 

 Folgende Voraussetzungen und Maßnahmen sind für einen sicheren Betrieb der Anlage zu 

gewährleisten 

 

- Es dürfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Lagerbehälter des Typ Multitechtank (400 l, 750 l, 1000 

l, und 1500 l) mit gültiger Transportzulassung (D/BAM …) des Herstellers Roth Werke GmbH sowie 

Ausrüstungsteile der Firma Roth mit der „Roth Schutzhaube MT“ betrieben werden. 

- Der sichere Betrieb der Anlage darf nicht durch den Witterungsschutz eingeschränkt werden. 

- Eine Be- und Entlüftung des Behälters muss immer gewährleistet sein. ** 

- Die Behälter müssen auf einem tragfähigen und ebenen Untergrund aufgestellt werden. 

- Brandlasten in der Nähe sind zu vermeiden. 

- Es ist darauf zu achten, dass die Behälter nicht in Durchgängen, Durchfahrten und Treppenräumen aufgestellt 

werden. 

- Je nach Erfordernis ist ein geeigneter Anfahrschutz vorzusehen. 

- Der Zugang durch Unbefugte ist zu verhindern. 

- Die Anlage ist vor und während des Betriebs durch den Betreiber, durch sachkundiges Personal, regelmäßig 

auf seinen ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Im Besonderen betrifft dies die Dichtheit der 

Gesamtanlage auf Leckagen bzw. austretende wassergefährdende Flüssigkeiten, sowie die Kontrolle der 

eingebauten Leckagesonde. 

- Es wird daher für einen sicheren Betrieb empfohlen ein Merkblatt oder ggfs. eine Betriebsanweisung zu 

erstellen und anzubringen. 

 

** Hinweis: Um eine sichere Be- und Entlüftung zu gewährleisten wird empfohlen ein „Roth Entnahme- und     

Belüftungskit“ für Einzeltanks zu verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Unter Einhaltung der unten aufgeführten Voraussetzungen und den gegebenen 
Verwendungshinweisen ist eine vorübergehende Aufstellung der Roth Transport- und 
Lagerbehälter des Typs Multitech im Freien möglich, für den Betrieb bzw. für die Versorgung von 
Aggregaten und Maschinen. Voraussetzung dafür ist, dass der Behälter im oberen Bereich mit 
einer witterungsbeständigen Abdeckung, der „Roth Schutzhaube MT“, gegen Niederschlag und 
UV-Einstrahlung geschützt ist (Stellungnahme des TÜV-Süd, siehe Rückseite) 

 

Mitgeltende Vorschriften: 

- Allgemeine bauaufsichtlichen 

Zulassung (DIBt)  

- Verkehrsrechtliche Vorschriften 

für Beförderung gefährlicher 

Güter ADR/RID  

- Betriebssicherheitsverordnung 

Wir haften nicht für Schäden durch 

falsche Anwendung oder 

unsachgemäße Verwendung des 

Schutzes. 

Roth Schutzhaube MT 

Sicherungsleine am 

Fußgestell 

einhängen! 

Rev.0_01.11.2016 

 



Verwendungshinweise zur Nutzung der  
„Roth Schutzhaube MT“ 

 

 


